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Geringverdiener zahlen die Zeche
Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die Energiewende hat in den vergangenen 
Jahren immer höhere Kosten verursacht. Entsprechend ist auch die Umlage für 
den Strom aus erneuerbaren Energien kräftig gestiegen. Die Zeche zahlen die 
Stromverbraucher – allen voran die einkommensschwachen Haushalte.

Würde die Energiewende nur 
nach dem Kriterium „viel Ökostrom 
gleich großer Erfolg“ bewertet, gäbe 
es Anlass zum Jubeln. Denn rund 
ein Viertel des Stroms stammt inzwi-
schen aus erneuerbaren Energien. 
Auch die Technik der Windkraft-, 
Solar- und Biomasseanlagen hat sich 

weiterentwickelt, sodass deren Prei-
se gesunken sind. Das gilt vor allem 
für die Photovoltaik:

Solaranlagen waren Mitte 2012 bei 
gleicher Leistung zwei Drittel billiger 
zu haben als Anfang 2006.

Gemessen an diesem Preisverfall 
hat die Bundesregierung die Förder-
sätze für neue Photovoltaikanlagen 
gemäß dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) in den vergangenen 
Jahren zu zögerlich reduziert (Kas-
ten Seite 2). Betrachtet man für 

Gesellschaftliches Engage-
ment. Der Leiter des IW-Haupt-
stadtbüros, Knut Bergmann,  
widmet sich in seinem Essay  
dem bürgerschaftlichen  
Engagement der Unternehmen.  
Seite 3

Elternzeit. Deutschland 
ermöglicht jungen Eltern 
mit 36 Monaten eine  
vergleichsweise lange 
kindbedingte Erwerbs- 
unterbrechung. 
Seite 4-5

Irland. Trotz eines  
widrigen wirtschaft-
lichen Umfelds bemüht 
sich der Krisenstaat, 
sein Bankensystem zu 
reorganisieren. 
Seite 6

Geringqualifizierte.  
In vielen südeuropä -
ischen Ländern ist der  
Anteil der unqualifi-
zierten Arbeitskräfte 
erschreckend hoch.   
Seite 7

Minijobs. Zum Jahres-
wechsel steigt die Ver-
dienstgrenze für gering-
fügig Beschäftigte von 
400 Euro auf 450 Euro  
im Monat an.  
Seite 8

Spätestens seit der Katastrophe 
von Fukushima im Jahr 2011 sind 
sich die Politiker in Deutschland 
grundsätzlich einig, dass die Ener-
gieversorgung weitgehend auf koh-
lendioxidarme und insbesondere auf 
erneuerbare Energien umgestellt 
werden soll.

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

Mehr Geld für Ökostrom-Produzenten
Durchschnittlich gezahlte Vergütung für eine Kilowattstunde eingespeisten Strom in Cent
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Im kommenden Jahr müssen die 
ärmsten 10 Prozent der Haushalte im 
Schnitt gut 1,3 Prozent ihres Einkom-
mens für die EEG-Finanzierung auf-
wenden, bei den reichsten Haushalten 
sind es nur rund 0,2 Prozent.

Dieses Gefälle zeigt sich auch 
beim Blick auf verschiedene Haus-
haltstypen (Grafik). So werden Al-
leinerziehende, die oft nur ein ge-
ringes Einkommen erzielen, von der 
EEG-Umlage besonders stark belas-
tet. Verstärkt wird diese Umvertei-
lung noch dadurch, dass die privaten 
Betreiber von Solaranlagen meist zu 
den wohlhabenden Haushalten ge-
hören – und die bekommen das Gros 
der Fördermittel.

Dass die EEG-Umlage von den 
Stromkunden und nicht aus dem 
allgemeinen Staatshaushalt finan-
ziert wird, führt zudem zu einer 
deutlichen Umverteilung von Arm 
zu Reich. Zwar verbrauchen wohl-
habende Haushalte im Schnitt etwas 
mehr Strom als ärmere. Im Vergleich 
zu den Einkommen ist der Unter-
schied jedoch gering. So ist das mitt-
lere Nettoeinkommen der reichsten 
10 Prozent der Bevölkerung über 
sechsmal so hoch wie das Einkom-
men der ärmsten 10 Prozent. Die 
Stromrechnung des oberen Einkom-
menszehntels ist aber nur um rund 
ein Viertel höher.

Entsprechend verhält es sich auch 
mit der EEG-Umlage. Derzeit zahlt 
jede Person in den ärmsten 10 Pro-
zent der deutschen Haushalte pro 
Monat knapp 6 Euro, in den wohl-
habendsten Haushalten sind es 7,20 
Euro. Im Jahr 2013 werden monat-
lich 8,75 Euro bei den Armen und 
10,75 Euro bei den Reichen fällig. 
Damit ist die relative Belastung für 
Geringverdiener besonders hoch:

alle erneuerbaren Energien die 
durchschnittliche Förderung der be-
stehenden Anlagen, so sind die Sät-
ze bis zuletzt sogar stetig gestiegen 
(Grafik Seite 1):

Die nach den Vorgaben des EEG 
durchschnittlich gezahlte Vergütung 
je Kilowattstunde Strom hat sich seit 
dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt 
– auf gut 18 Cent.

Das lag unter anderem am starken 
Zuwachs bei der Photovoltaik sowie 
am kräftigen Ausbau der kleinen, 
hoch subventionierten Biomasse-
anlagen.

Damit sind die aus dem EEG re-
sultierenden zusätzlichen Kosten für 
die Energieerzeugung von knapp 1 
Milliarde Euro im Jahr 2000 auf fast 
13 Milliarden Euro 2011 gestiegen. 
Im Jahr 2012 dürften sie noch deut-
lich höher ausfallen.

Demzufolge wurde auch die Um-
lage, die die Stromverbraucher zur 
Finanzierung der Energiewende zah-
len müssen, drastisch erhöht – von 
0,2 Cent je Kilowattstunde auf 5,3 
Cent ab Jahresanfang 2013.
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EEG-Zahlungen: bedarfsgewichtet für die jeweiligen Haushaltstypen, ohne Rentnerhaushalte
Ursprungsdaten: Sozio-oekonomisches Panel

Energiewende 
wird teurer
So viel Euro müssen diese Haushalte im Durchschnitt pro Person und Monat
für die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zahlen

in Prozent des verfügbaren Einkommens 

Singles Paare
ohne Kinder Alleinerziehende Paare

mit Kindern

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013
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8,88

5,65

8,45

0,51 0,31 0,60 0,340,72 0,44 0,85 0,48

Die EEG-Förderpolitik
Seit dem Jahr 2000 fördert die Bundes-
regierung mit dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz die Stromerzeugung aus 
regenerativen Quellen wie Sonne, Wind 
und Biomasse. Für jede Kilowattstunde 
Ökostrom erhalten die Produzenten 
in der Regel 20 Jahre lang eine feste 
Einspeisevergütung, die meist über 
dem Marktpreis liegt und deren Höhe 
von der eingesetzten Technologie und 
Anlagengröße abhängt. Die Netzbetrei-
ber wiederum verkaufen diesen Strom 
an der Strombörse zu – niedrigeren – 
Marktpreisen. Die Differenz zwischen 
der EEG-Vergütung und dem Marktpreis 
wird per Umlage auf die Verbraucher 
überwälzt, lediglich energieintensive 
Unternehmen sind befreit. 

Information

IW-Positionen
Nr. 56

                        Hubertus Bardt, Judith Niehues,
                        Holger Techert: Die Förderung
erneuerbarer Energien in Deutschland –
Wirkungen und Herausforderungen des EEG,
Köln 2012, 54 Seiten, 11,80 Euro

Versandkostenfreie Bestellung unter:
www.iwmedien.de/bookshop



Engagiert, nicht nur zur Weihnachtszeit
Die meisten Unternehmen in 
Deutschland setzen sich für das 
Gemeinwohl ein – und das oft 
schon aus langer Tradition.

Menschen wissen gerne, woran sie 
sind. Darum verlaufen politische Debat-
ten oft schwarz-weiß. Dies gilt auch 
hinsichtlich der Erwartungen, die an 
Unternehmen gerichtet werden: Sichere 
Arbeitsplätze sollen sie bereitstellen, 
marktgängige Produkte erzeugen, junge 
Menschen ausbilden, forschen, investie-
ren und – nicht zuletzt – sich bürger-
schaftlich engagieren.

Andererseits ist das abstrakte Bild, 
das die Deutschen von Unternehmen 
haben, häufig kein so gutes. Das Ma-
nagement sei allein an Profiten orien-
tiert, vor allem an den eigenen Bonus-
zahlungen.

Dass aber die Wirklichkeit nicht 
schwarz-weiß, sondern eher in vielfäl-
tigen Graustufen daherkommt, weiß je-
der aus eigenem Erleben. Bundespräsi-
dent Joachim Gauck brachte es Mitte 
November in einer vielbeachteten Rede 
auf den Punkt: Es greife viel zu kurz, so 
zu tun, „als gäbe es nur die Wahl zwi-
schen egoistischem Unternehmertum 
und weltfremdem Altruismus“.

Tatsächlich sind schon fast zwei Drit-
tel der Betriebe in Deutschland „gute 
Unternehmensbürger“, die sich über ihre 
ureigene Aufgabe hinaus, Waren und 
Dienstleistungen zu produzieren, gesell-
schaftlich engagieren. Laut dem Ersten 
Engagementbericht, an dessen Erstel-
lung das IW Köln maßgeblich beteiligt 
war, steigt die Quote bei Firmen mit mehr 
als 500 Mitarbeitern sogar auf 96 Pro-
zent. Das Gesamtvolumen dieser bürger-
schaftlichen Aktivitäten, neudeutsch oft 
Corporate Social Responsibility genannt, 

belief sich im vergangenen Jahr auf fast 
11 Milliarden Euro. Der Löwenanteil 
davon sind Geld- und Sachspenden.

Mitunter finden sich skurril anmu-
tende Engagements wie beispielsweise 
das der Firma Wurst Stahlbau in Bersen-
brück, deren komplette Geschäftsfüh-
rung der lokalen freiwilligen Feuerwehr 
im Fall der Fälle dabei hilft, Brände zu 
löschen.

Fast 90 Prozent der Unternehmen 
konzentrieren ihr Engagement auf ihr 
unmittelbares Umfeld. Klugerweise ko-
operieren immerhin 60 Prozent der Fir-
men in ihrem bürgerschaftlichen Tun mit 
lokalen Partnern, wodurch beide Seiten 
profitieren. So gestalten Unternehmen 

nicht nur das Gemeinwesen vor Ort mit, 
sondern verbessern gleichzeitig die Be-
ziehungen zu ihren Kunden und investie-
ren in die Qualität des Standorts. Dabei 
ist Corporate Social Responsibility keine 
Erfindung unserer Tage, für sechs von 
zehn Firmen gehört dieses Engagement 
zur Tradition. Hier ist das Motto „Das 
haben wir immer schon so gemacht“ 
einmal modern.

Woran es manchmal hapert, ist die 
Ausführung. Denn auch beim guten Tun 
gilt die Weisheit: „Gut gemeint ist nicht 
gleich gut gemacht.“

Im Idealfall ist das gesellschaftliche 
Engagement strategisch mit dem Un-
ternehmensziel verknüpft. Ein Beispiel: 
Wenn ein Steuerberatungsbüro Trikots 

an den örtlichen Fußballverein spendet, 
ist das anerkennenswert. Viel nachhal-
tiger und sinnstiftender für beide wäre 
es aber, wenn die Kanzlei dem Verein 
die lästige Aufgabe des Jahresabschlus-
ses abnehmen würde.

Und wenn ein Unternehmen etwas 
gegen Armut tun will, investiert es besser 
langfristig in die Beseitigung der Ursa-
chen – etwa in ein Bildungsprojekt –, als 
Geld an die sogenannten Tafeln zu spen-
den. Einer Catering-Firma, Bäckerei oder 
einem Supermarkt kann man trotzdem 
nur raten, übrig gebliebene Lebensmittel 
bei den Tafeln abzugeben.

Bei alldem darf nicht vergessen wer-
den, dass bürgerschaftliches Engage-
ment schon per definitionem freiwillig 
ist. Und doch gilt der bekannte Satz von 
Erich Kästner „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es“ für die meisten Unterneh-
men nicht nur hinsichtlich ihrer Ge-
schäftstätigkeit, sondern genauso in dem 
Sinne, den Kästner eigentlich gemeint 
hat, nämlich für den gesellschaftlichen 
Einsatz. Auf diese Weise entsteht aus 
vielen Grautönen dann doch ein kontu-
riertes Bild.
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Dr. Knut Bergmann
Leiter des IW-Hauptstadtbüros

Social Responsibility  
ist keine Erfindung der  

Neuzeit, für sechs von zehn 
Firmen gehört soziales  

Engagement zur Tradition.

Knut Bergmann



iw-dienst | Nr. 51/52 | 20. Dezember 2012 | Seite 4 

©
 2

01
2 

IW
 M

ed
ie

n 
· 

iw
d 

51
/5

2

Stand: 2012;
Griechenland: Beschäftigte in 
der Privatwirtschaft
Quelle: International Network 
on Leave Policies and Research 

Elternzeit im inter-
nationalen Vergleich
Maximal so viele Monate können Eltern 
nach der Geburt eines Kindes zu Hause 
bleiben, ohne ihren Anspruch auf den 
bisherigen Arbeitsplatz zu verlieren 
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wichtige Rolle – insbesondere dann, 
wenn ein Elternteil kein Erwerbsein-
kommen mehr erzielt, weil sie oder 
er beim Nachwuchs zu Hause bleibt. 
In vielen Ländern gibt es für diesen 
Fall Lohnersatzleistungen, in 
Deutsch land beispielsweise das El-
terngeld. Zählt man die Zeiträume 
für das Mutterschafts- und Eltern-
geld zusammen, erhalten junge El-
tern hierzulande bis zu 15,3 Monate 

lang Ersatzleistungen 
von mindestens 66 Pro-
zent des vormaligen 
Nettoeinkommens – da-
bei zählt das Einkom-
men desjenigen, der we-

gen des Kindes zu Hause bleibt 
(Grafik Seite 5).

Um das Elterngeld 14 Monate 
lang voll auszuschöpfen, müssen in 
Deutschland auch die Väter für min-
destens zwei Monate ran. Solche 
zusätzlichen und vergleichsweise gut 
honorierten Vätermonate gibt es 
auch in Finnland und Portugal.

Dass Männer mit Geld in die 
Elternzeit gelockt werden (müssen), 
hat zwei gute Gründe: Indem der 
Vater die Bezugs- und Betreuerrolle 
übernimmt, soll einerseits die Ent-
wicklung des Kindes positiv beein-
flusst werden, andererseits fördert 
dieses Modell die Gleichstellung 
zwischen beiden Elternteilen.

In der Praxis ist es mit der Gleich-
berechtigung bei der Kinderbetreu-
ung allerdings noch nicht weit her:

Elternzeit. Im internationalen Vergleich können junge Mütter und Väter in 
Deutschland relativ lang und finanziell gut abgesichert in Elternzeit gehen. 
Allerdings schadet ein längerer Ausstieg häufig der Karriere und den Einkom-
menschancen. Damit Eltern schneller in den Job zurückkehren können, braucht 
Deutschland eine bessere Betreuungsinfrastruktur für Klein- und Schulkinder.

Wiegen, waschen, wickeln: Mit 
der Geburt eines Kindes verändert 
sich die Zeiteinteilung frischgeba-
ckener Eltern radikal. War der All-
tag zuvor vor allem von Erwerbstä-
tigkeit und Freizeitaktivitäten oder 
Muße geprägt, muss nun eine Rund-
um-die-Uhr-Betreuung für das Baby 
sichergestellt sein. Viele Mütter – 
und zunehmend auch Väter – möch-
ten ihre Kinder in den ersten Lebens-
monaten oder -jahren 
selbst versorgen und 
steigen dafür zumindest 
vorübergehend aus dem 
Erwerbsleben aus.

Die Konditionen, zu 
denen kindbedingte Jobauszeiten 
genommen werden können, sind in-
ternational sehr unterschiedlich. In 
den USA zum Beispiel können junge 
Eltern den Anspruch auf ihren bis-
herigen Arbeitsplatz verlieren, wenn 
sie sich für eine Unterbrechung der 
Berufstätigkeit entscheiden. Auch in 
der Schweiz gibt es keine gesetzlich 
geregelte Elternzeit, sondern nur 14 
Wochen Mutterschutz (Grafik). 

Mit drei Jahren Elternzeit ermög-
lichen Deutschland und eine Reihe 
anderer EU-Länder im internationa-
len Vergleich eine relativ lange kind-
bedingte Erwerbsunterbrechung.

Die längste Elternzeit bietet Polen 
mit dreieinhalb Jahren.

Neben der Betreuung des Neuge-
borenen spielen in der vergrößerten 
Familie auch die Finanzen eine 

Vom Wickeltisch zum 
Arbeitsplatz
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Stand: 2012; 
Griechenland: Beschäftigte 
in der Privatwirtschaft
Quelle: International Network 
on Leave Policies and Research

Geld für junge Eltern
Maximal so viele Monate erhält ein Elternteil 
vor und nach der Geburt eines Kindes 
Lohnersatzleistungen (in Deutschland z.B. 
Mutterschafts- und Elterngeld) in Höhe von 
mindestens 66 Prozent des vorherigen 
Nettoeinkommens
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In Deutschland nahmen Frauen, 
die im Jahr 2010 ein Kind auf die 
Welt gebracht haben, das Elterngeld 
durchschnittlich 11,7 Monate lang in 
Anspruch – Väter dagegen nur 3,3 
Monate.

Gleichwohl ist das frühkindliche 
Engagement der Männer in den ver-
gangenen Jahren gestiegen. Von den 
im Jahr 2008 geborenen Kindern 
wurden hierzulande erst 20,8 Pro-
zent von Vätern, die Eltern-
geld bezogen, betreut; im 
zweiten Quartal 2011 wa-
ren es bereits 27,3 Prozent.

Vor allem für Frauen ist 
eine paritätische Auftei-
lung der Elternzeit ökono-
misch sinnvoll. Denn eine 
wesentliche Ursache für die Lohn-
differenz zwischen den Geschlech-

tern sind die häufig langen kindbe-
dingten Auszeiten der Mütter. Je 
früher Frauen nach der Babypause 
wieder in den Beruf zurückkehren, 
desto geringer ist die Gefahr, im Job 
und beim Gehalt den Anschluss zu 
verlieren.

Eine Wiederaufnahme der Er-
werbstätigkeit – ob nun eines oder 
beider Elternteile – scheitert hierzu-
lande jedoch noch oft genug an 

einem geeigneten Betreu-
ungsplatz für den Nach-
wuchs. So fehlen für die 
unter Dreijährigen rund  
220.000 Plätze und bei der 
flächendeckenden Ganz-
tagsbetreuung für Grund-
schüler und Schüler der 

Sekundarstufe I lässt das Angebot 
ebenfalls zu wünschen übrig.

Bei schlechtem Wetter zahlt das Amt
Saison-Kurzarbeitergeld. Wenn es draußen friert, schneit oder in Strömen regnet, ruht 
in vielen witterungsabhängigen Branchen die Arbeit. Bauarbeiter oder Gärtner können 
dann zwischen Dezember und März zu Hause bleiben und bekommen ihren Lohn von der 
Arbeitsagentur ausgezahlt. Singles erhalten 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, 
Arbeitnehmer mit Kindern 67 Prozent. Die Arbeitgeber können sich ihren Anteil an den 
Sozialversicherungsbeiträgen erstatten lassen.

Praktische Bedeutung hat das Saison-
Kurzarbeitergeld vor allem im Baugewerbe 
(Grafik).

In der Schlechtwettersaison 2011/2012 
waren 93 Prozent der Empfänger auf 
dem Bau beschäftigt.

Das entsprach knapp 6 Prozent aller Bau-
arbeiter. Weitere 5 Prozent der Empfänger 
entfielen auf den Garten- und Landschafts-
bau, der Rest verteilte sich auf die übrigen 
Branchen.

Die Beitragszahler wendeten für das 
Saison-Kurzarbeitergeld im vergangenen 
Jahr gut 470 Millionen Euro auf. Hinzu 
kamen 200 Millionen Euro, die aus einer 
Umlage finanziert werden, die von den 
Unternehmen zu zahlen ist. Das Geld ist 
gut angelegt: Studien belegen, dass Ent-
lassungen vermieden wurden und weniger 
Arbeitslosengeld floss.©
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Quelle: 
Bundesagentur für Arbeit

Abgesichert im Winter
Empfänger von Saison-Kurzarbeitergeld

Dezember 96.404
59.246

124.898
115.868

131.671
132.590

85.478
77.819

Januar

Februar

März

2010/2011 2011/2012

Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld 
besteht, wenn in der Schlechtwetterzeit 
aufgrund der Witterung oder aus wirt-
schaftlichen Gründen Arbeitszeit ausfällt. 
Die Arbeitslosenversicherung übernimmt 
dann einen Teil des Arbeitsentgelts und 
ggf. die Sozialversicherungsbeiträge.
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Keltisches Vorbild

Irland. Nachdem sich das Land infolge 
der Bankenrettung hoch verschulden 
musste, ist Irland Ende 2010 unter den 
europäischen Rettungsschirm ge-
schlüpft. Sein Anpassungsprogramm 
verläuft erfolgreich, die Märkte reagie-
ren mit sinkenden Zinsen.

Am 1. Januar 2013 wird Irland 
den halbjährlich wechselnden Vor
sitz im Rat der Europäischen Union 
(EU) von Zypern übernehmen. 
Während Zypern noch über ein 
Hilfsprogramm verhandelt, hat Ir
land das Schlimmste offensichtlich 
überstanden.

Irland nahm als zweites Land – 
nach Griechenland – Hilfe von EU 
und Internationalem Währungs
fonds (IWF) in Anspruch. Im Ge
gensatz zu Griechenland war jedoch 
nicht staatliche Misswirtschaft die 
Ursache für die Krise.

In Irland führten niedrige Zinsen 
und eine zu laxe Aufsicht zu einer 
unkontrollierten Expansion der 
Bankkredite.

Das heizte den Konsum an und 
führte zu spekulativen Entwick
lungen auf dem Immobilienmarkt.

Als dann die Blase auf dem Im
mobilienmarkt platzte, stürzten die 
Banken in eine Krise, denn aufgrund 
der sinkenden Immobilienpreise 
mussten viele Hauskredite wertbe
richtigt werden. Der irische Staat sah 
sich gezwungen, die Verbindlich
keiten der Banken zu garantieren 
und die Institute mit neuem Kapital 
auszustatten. Dies belastete den 
Staatshaushalt (Grafik):

Im Jahr 2008 drehte der irische 
Staatshaushalt ins Defizit und er-
reichte 2010 mit einem Minus von fast 

31 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) seinen Tiefpunkt.

Gleichzeitig stieg die Verschul
dung auf mehr als 92 Prozent des 
BIP – gegenüber 2007 fast eine Ver
vierfachung. Die EU geht davon aus, 
dass der Höhepunkt der irischen 
Staatsverschuldung 2013 mit knapp 
123 Prozent des BIP erreicht ist.

Die Finanzmärkte reagierten auf 
die wachsende Schuldenlast mit stei
genden Risikoaufschlägen. Im No
vember 2010 einigte sich die Regie
rung in Dublin daher mit der EU 
und dem IWF auf ein Anpassungs
programm, bei dem Hilfen von 
knapp 68 Milliarden Euro zugesagt 
wurden. Im Gegenzug verpflichtete 
Irland sich zu einer Verkleinerung 
und Reorganisation des Bankensys
tems, zu Ausgabensenkungen und 
Einnahmesteigerungen sowie zu ei
ner Stärkung seines Wachstums
potenzials.

Irland war bislang erfolgreich bei 
seinen Anpassungsbemühungen. 
Lob für die Iren kam von der Troika 
aus EUKommission, EZB und 
IWF: Irland bleibe trotz eines wid
rigen wirtschaftlichen Umfelds 
standhaft bei der Programmumset
zung. Die Ratingagentur Fitch setzte 
den Ausblick für irische Staatsanlei
hen von negativ auf stabil herauf.

Auch die Märkte honorieren die 
Anstrengungen. So konnte Irland 
Ende Juli erstmals wieder Anleihen 
am Kapitalmarkt begeben und da
mit mehr als 5 Milliarden Euro ein
nehmen, musste aber noch etwa 6 
Prozent an Zinsen zahlen. Die Ren
diten für zehnjährige irische Staats
anleihen am Sekundärmarkt notie
ren derzeit bei etwa 5 Prozent. ©
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päische Kommission, OECD
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Südeuropa kriselt auch bei der Bildung

Geringqualifizierte. Nur wenige Län-
der in Europa haben so wenige unqua-
lifizierte Arbeitskräfte wie Deutschland. 
Traurige Spitzenwerte erreichen dage-
gen die südeuropäischen Krisenländer, 
aber auch Frankreich – wo oft mehr als 
ein Drittel der Erwerbsbevölkerung kei-
nen Berufsabschluss vorweisen kann.

Die Medien berichten derzeit im-
mer wieder über die Situation ar-
beitsloser Akademiker in Südeuro-
pa. Dabei geht unter, dass die Kri-

senstaaten ein ganz anderes, viel 
gravierenderes Problem haben – bis 
zu 70 Prozent ihrer Arbeitnehmer 
haben höchstens einen Realschulab-
schluss und keinerlei berufliche Aus-
bildung (Grafik).

In Portugal z.B. gehören fast zwei 
Drittel aller 25- bis 64-Jährigen zur 
Gruppe der Geringqualifizierten, in 
Deutschland sind es nur 14 Prozent.

Frankreich hat mit 28 Prozent eine 
doppelt so hohe Geringqualifizierten-
Quote wie Deutschland.

Der Mangel an gut ausgebildeten 
Arbeitskräften ist ein Grund dafür, 
dass die betroffenen Länder im Sü-
den Europas stärker unter der Wirt-
schaftsflaute leiden als Deutschland. 
Denn konjunkturelle Arbeitslosig-
keit trifft Geringqualifizierte in weit 
stärkerem Maße als Fachkräfte – 
Letztere haben viele betriebs- und 
branchenspezifische Kenntnisse und 
können nach einer Entlassung relativ 
problemlos wieder neu eingestellt 
werden.
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Viele Geringqualifizierte
im Süden
Anteil der Bevölkerung im Alter von 25 bis
64 Jahren mit maximal Sekundarstufe I –
das entspricht in Deutschland einem Realschul-
absolventen ohne berufliche Ausbildung –
in Prozent aller Gleichaltrigen
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Im Interesse der Beschäftigten

Minijobs. Gewerkschaften und Teile 
der Politik wollen die geringfügige 
Beschäftigung am liebsten abschaffen. 
Den Beschäftigten würden sie damit 
aber keinen Gefallen tun.

Die Liste der Übel, die nach Mei-
nung vieler Kritiker von der gering-
fügigen Beschäftigung ausgehen, 
macht sich u.a. an zwei Punkten fest: 

•	 Immer mehr Minijobs anstelle von 
regulären Arbeitsplätzen. Für eine 
systematische Umwandlung von 
Vollzeitstellen in Minijobs gibt es 
bislang allerdings kaum Belege. Die 
Zahl der ausschließlich geringfügig 
Beschäftigten hat sich seit 2004 nur 
wenig verändert. 

•	 Fehlende Rentenansprüche. Nicht 
für jedes Beschäftigungsverhältnis 
muss die gesamte Maschinerie der 
Sozialversicherungsbürokratie an-
laufen. Die Gewerkschaften deuten 
dies in mangelnden Schutz um. Der 
Kern des Problems liegt jedoch wo-
anders. Die Minijobber wären auch 

dann nicht abgesichert, wenn sie der 
vollen Versicherungspflicht unterlie-
gen würden. Denn die Leistungen 
aus Arbeitslosen- und Rentenversi-
cherung wären viel zu gering, um 
den Lebensunterhalt zu decken.

Die eigentlichen Probleme sind 
die kurze Arbeitszeit und das geringe 
Bruttoeinkommen. Einerseits gibt es 
bei manchen Jobs nur für wenige 
Stunden einen Bedarf. Andererseits 
zeigt eine Befragung, dass die meis-
ten Mini- und Teilzeitbeschäftigten 

auch nur an einem geringen Arbeits-
volumen interessiert sind (Grafik):

Nicht einmal jeder sechste Mini-
jobber will eine Vollzeitbeschäftigung 
mit mehr als 32 Wochenstunden.

Zwar würden viele geringfügig 
Beschäftigte gern mehr arbeiten – 
aber nicht gleich Vollzeit. Multipli-
ziert man die im Schnitt gewünschte 
Arbeitszeit mit dem aktuellen Stun-
denlohn, ergibt sich ein Lohn, der 
unterhalb der Minijob-Grenze von 
derzeit noch 400 Euro liegt (Kasten).
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Stand: 2010; Ursprungsdaten: Sozio-oekonomisches Panel

Minijobber und Teilzeitler: Nur wenige wollen Vollzeit 
So viel Prozent der Beschäftigten würden so lange arbeiten, wenn sie den Umfang ihrer Arbeitszeit
selbst wählen könnten und sich ihr Verdienst entsprechend der Arbeitszeit ändert

bis 10 Stunden 10 bis 20 Stunden 20 bis 32 Stunden mehr als 32 Stunden
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Geringfügig
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Teilzeit-
beschäftigte

Neue Regeln für Minijobs
Die Verdienstgrenze für Minijobs wird zum 1. Januar 2013 um 50 Euro auf 450 Euro 
angehoben. Der Grund: Während die durchschnittlichen Gehälter und Löhne in den ver-
gangenen zehn Jahren gestiegen sind, ist die Grenze für Minijobs seit der letzten Reform 
2003 unverändert geblieben. Neu ist auch, dass geringfügig Beschäftigte ab Januar dazu 
verpflichtet sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Bisher konnten sie 
eine Vollmitgliedschaft beantragen – ab 2013 müssen Minijobber einen Antrag stellen, 
um sich von der Versicherungspflicht zu befreien. Der Arbeitgeber zahlt einen Pauschal-
betrag von 30 Prozent, der auf die Sozialversicherungsträger verteilt wird. Gesetzlich 
kranken- oder arbeitslosenversichert sind die Minijobber jedoch nicht.


